
Bollerwagen, Fahrräder, Kickboards und Anhänger 
Am Fröschenball sind Bollerwagen, Fahrräder, Anhänger und ähnliche 
Transportmittel erlaubt, sofern sie eine maximale Grundfläche von 
ca. 2 m² nicht überschreiten.
 
Am Fasnachtssonntag sind Bollerwagen, Fahrräder, Anhänger und 
ähnliche Transportmittel aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse 
im Gemeindehaus nicht erlaubt.
 
Kostüme und Zubehör 
Kostüme, Aufbauten und Zubehör wie Bauchläden oder ähnliche Ele-
mente dürfen eine maximale Grundfläche von 2 m² nicht überschreiten.

Ausnahmen 
Über allfällige Ausnahmen entscheidet der Einsatzleiter vor Ort.

Merkblatt für 
Kostüme und 
Zubehör
Aus Gründen der Sicherheit und 
der Platzverhältnisse gelten für 
Fasnachtsveranstaltungen im 
Gemeindehaus folgende Regelungen:


